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BESCHLUSSE

BESCHLUSS (GASP) 2017/496 DES RATES
vom 21. Mirz 2017

zur Anderung des Beschlusses 2011/172/GASP iiber restriktive Manahmen gegen bestimmte
Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Agypten

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,
auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union fiir AuRen- und Sicherheitspolitik,
in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) Der Rat hat am 21. Mirz 2011 den Beschluss 2011/172/GASP (') tiber restriktive Mafnahmen gegen bestimmte
Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Agypten angenommen.

(2)  Aufgrund einer Uberpriifung des Beschlusses 2011/172/GASP sollten die restriktiven Mafnahmen bis zum
22. Mirz 2018 verldngert werden.

(3)  Die Begriindungen fiir sechs im Anhang des Beschlusses 2011/172/GASP aufgefiihrte Personen sollten geindert
werden. Die Angaben zu einer in der Liste aufgefiihrten Person sollten aktualisiert werden.

(4)  Zwei Personen sollten nicht linger in der im Anhang des Beschlusses 2011/172/GASP enthaltenen Liste der
natiirlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen aufgefiihrt werden.

(5)  Der Beschluss 2011/172/GASP sollte daher entsprechend gedndert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2011/172/GASP wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 5 Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
.Dieser Beschluss gilt bis zum 22. Marz 2018.¢

2. Der Anhang wird gemifl dem Anhang des vorliegenden Beschlusses gedndert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 21. Marz 2017.

Im Namen des Rates
Der Président
E. SCICLUNA

(") Beschluss 2011/172/GASP des Rates vom 21. Mirz 2011 iiber restriktive Mafnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und
Einrichtungen angesichts der Lage in Agypten (ABL. L 76 vom 22.3.2011, S. 63).
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ANHANG

. Im Anhang des Beschlusses 2011/172/GASP werden die Eintrdge zu den nachstehend aufgefithrten Personen durch
die folgenden Eintrige ersetzt:

Name (und ggf.
Aliasnamen)

Angaben zur Identitat

Griinde

Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak

Ehemaliger Président der
Arabischen Republik Agypten

Geburtsdatum: 4.5.1928
Minnlich

Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-
ren oder einen Riickfihrungsprozess von Vermo-
genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
kriftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption eingeleitet.

Suzanne Saleh
Thabet

Ehefrau von Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, dem ehemaligen
Priasidenten der Arabischen
Republik Agypten

Geburtsdatum: 28.2.1941
Weiblich

Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-
ren oder einen Riickfuhrungsprozess von Vermo-
genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
kraftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption eingeleitet.

Alaa Mohamed
Hosni Elsayed

Sohn von Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, dem ehemaligen

Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-
ren oder einen Riickfuhrungsprozess von Vermo-

Mubarak Prasidenten der Arabischen genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
Republik Agypten kraftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
Geburtsdatum: 26.11.1960 wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Minnlich Korruption eingeleitet.
Heidy Mahmoud | Ehefrau von Alaa Mohamed Hosni | Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-

Magdy Hussein
Rasekh

Elsayed Mubarak, Sohn des
ehemaligen Prasidenten der
Arabischen Republik Agypten

Geburtsdatum: 5.10.1971
Weiblich

ren oder einen Riickfihrungsprozess von Vermo-
genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
kraftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption eingeleitet.

Gamal Mohamed
Hosni Elsayed

Sohn von Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, dem ehemaligen

Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-
ren oder einen Riickfihrungsprozess von Vermo-

Mubarak Prisidenten der Arabischen genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
Republik Agypten kraftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
Geburtsdatum: 28.12.1963 wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen

Ménnlich Korruption eingeleitet.
Khadiga Ehefrau von Gamal Mohamed Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-
Mahmoud El Hosni Elsayed Mubarak, Sohn des | ren oder einen Riickfithrungsprozess von Vermo-
Gammal ehemaligen Prasidenten der genswerten gegen diese Person in Folge eines rechts-
Arabischen Republik Agypten kriftigen Gerichtsurteils wegen rechtswidriger Ver-
Geburtsdatum: 13.10.1982 wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen

Weiblich Korruption eingeleitet.
Abla Mohamed | Ehefrau von Ahmed Abdelaziz Die dgyptischen Behorden haben gerichtliche Verfah-

Fawzi Ali Ahmed
Salama

Ezz
Geburtsdatum: 31.1.1963
Weiblich

ren gegen diese Person wegen rechtswidriger Ver-
wendung staatlicher Gelder auf der Grundlage des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption eingeleitet.
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II. Im Anhang des Beschlusses 2011/172/GASP werden die Eintrige zu folgenden Personen gestrichen:
16. Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,

17. Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.



	BESCHLUSS (GASP) 2017/496 DES RATES vom 21. März 2017 zur Änderung des Beschlusses 2011/172/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in Ägypten 

